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RS OGH 1956/12/18 4Ob148/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1956

Norm

ABGB §1162a

ABGB §1162b

ABGB §1162c

ABGB §1162d

AngG §25

Rechtssatz

Wenn ein Dienstnehmer das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung der vorgesehenen Kündigungsfrist au5öst und der

Dienstgeber durch sein Verhalten schlüssig zum Ausdruck bringt, daß er auf der Einhaltung der Kündigungsfrist nicht

besteht, ist eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses anzunehmen.
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Schlagworte
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